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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§ 1 Geltungsbereich | Form 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) werden herausgegeben von der Funk & Fernsehen 

Nordwestdeutschland Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG, Stiftstr. 8, 30159 Hannover, welche alle 

Angebote der Radiosender der Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG (radio ffn, RA-

DIO ROLAND, RADIO BOLLERWAGEN und alle zu den UKW-Programmen gehörenden online Audio 

Streams (radio ffn Web-radio) sowie des Radiosenders ENERGY Bremen der PBR Privater Bremer Rund-

funk GmbH & Co. KG (im Folgenden auch zusammen ffn-mediengruppe genannt)) und der Bollerwagen 

Audio FlexCo vereinbarungsgemäß im eigenen Namen und für Rechnung der Sender vermarktet. Die 

vorliegenden AGB gelten für alle von uns vermarkteten Verträge zwischen der ffn-mediengruppe und ihren 

Kunden. Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öf-

fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

(2) Die AGB sind Grundlage aller Verträge über die Ausstrahlung von Werbespots, Werbesendungen, Son-

derwerbeformen wie Patronate und Sponsoring sowie Comedy-Sendungen für andere Sender und deren 

Produktionen. Sofern nichts anderes vereinbart worden ist, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt des Zu-

standekommens des Vertrages gültigen bzw. jedenfalls in der dem Kunden zuletzt in Textform mitgeteilten 

Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzel-

fall wieder auf sie hinweisen müssten. 

(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden 

werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, sofern wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich durch 

unsere vertretungsberechtigten Organe zugestimmt haben. Das Zustimmungserfordernis gilt auch dann, 

wenn der Kunde im Rahmen der Beauftragung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdrücklich 

widersprechen. 

(4) Individuelle Vereinbarungen (z. B. Rahmenverträge) und Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben 

Vorrang vor den AGB.  

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag bedürfen der Schrift-

form.  
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§ 2 Vertragsschluss | Storno von Aufträgen 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Dokumenta-

tionen (z. B. Pläne, Berechnungen, Kalkulationen) oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen 

— auch in elektronischer Form — überlassen haben, ausgenommen es wird einzelvertraglich eine Bin-

dungsfrist vereinbart. 

(2) Die Beauftragung von Dienstleistungen oder die Bestellung von Produktionen durch den Kunden gilt als 

verbindliches Vertragsangebot.  

(3) Der Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Wir behalten uns vor, nur 

Aufträge anzunehmen, die einen Mindestauftragswert haben in Höhe von netto EUR 1.500,00. 

(4) Sofern der Kunde nicht wirksam vom Vertrag zurückgetreten ist, ist der gebuchte Auftrag verbindlich, es 

sei denn, wir haben einer unentgeltlichen Stornierung des gesamten Vertrages oder einer einmaligen Ver-

schiebung des Ausstrahlungstermins schriftlich explizit zugestimmt. Im zweiten Fall stimmen wir zeitnah 

einen neuen Ausstrahlungstermin mit dem Kunden ab. Wir behalten uns dann aber vor, dem Kunden et-

waige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verschiebung des Ausstrahlungstermins zu berechnen. 

Bei einem Fixgeschäft, für das der Ausstrahlungszeitraum fest vereinbart worden ist (z. B. für die Bewer-

bung eines Events), ist eine Stornierung des Auftrages nicht möglich. Wenn der Kunde bis zu vier Wochen 

vor dem vereinbarten Ausstrahlungstermin den Vertrag storniert und wir die Stornierung schriftlich akzep-

tiert haben, sind wir berechtigt, einen pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Die Nachweismöglichkeit 

nach § 309 Nr. 5 b) BGB bzw. § 1293ff ABGB bleibt unberührt. 

 
§ 3 Werbemittel 

(1) Die Kunden sind verpflichtet, ihre vorproduzierten Werbespots, Werbesendungen oder Sponsorenbeiträge 

(im Folgenden auch Werbemittel genannt) sowie Briefings, Werbetexte, Audioscripte und Werbeinhalte 

(Vorgaben) auf eigene Gefahr und spätestens zwei Wochen vor dem vereinbarten Sendetermin dem be-

treffenden ausstrahlenden Radiosender zur Verfügung zu stellen. Vorgaben für unsere Produktionen müs-

sen spätestens zwei Wochen vor dem vereinbarten Ausstrahlungstermin bei uns eingegangen sein. In 

jedem Fall sind die für die Abrechnung mit der GEMA (oder der jeweils zuständigen österreichischen Ver-

wertungsgesellschaft (AKM Austro Mechana, Literar Mechana oder ÖSTIG)) erforderlichen Angaben vom 

Kunden mitzuteilen. 
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(2) Die eingehenden Werbemittel werden nach Eingang von dem Radiosender geprüft. Sofern die Inhalte der 

Werbemittel gegen gesetzliche Regelungen oder behördliche Auflagen verstoßen, die Menschenwürde 

verletzen, Diskriminierungen z. B. aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 

Staatsangehörigkeit, der Religion, des Alters oder einer Behinderung enthalten, aus technischen Gründen 

nicht auszustrahlen sind oder nicht zum Format des gebuchten Senders der ffn-mediengruppe passen, 

behalten wir uns vor, den Auftrag abzulehnen oder von einem bereits geschlossenen Vertrag zurückzutre-

ten. Wir informieren den Kunden umgehend über die Entscheidung gegen die Ausstrahlung. Etwaige be-

reits vom Kunden gezahlte Entgelte werden von uns umgehend zurückerstattet. Für Schadenersatz haften 

wir in diesem Zusammenhang nur nach der Regelung von § 10 dieser AGB. 

(3) Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher 

Kennzeichnungs-, Transparenz- und Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit dem Einsatz 

von Künstlicher Intelligenz (KI) in Werbemitteln. Dies umfasst insbesondere die Bestimmungen 

des EU AI Act sowie alle anwendbaren nationalen und europäischen Vorschriften. Die ord-

nungsgemäße Kennzeichnung von mittels KI generierten oder KI-bearbeiteten Audio-Spots ob-

liegt ausschließlich dem werbungtreibenden Unternehmen bzw. dem Auftraggeber. ffn-medi-

engruppe oder digitale Plattformbetreiber übernehmen keinerlei Prüfungspflichten hinsichtlich 

der Einhaltung der Kennzeichnungspflichten und haften nicht für Verstöße gegen entspre-

chende gesetzliche Vorgaben durch den Auftraggeber. Der Auftraggeber stellt der ffn-medien-

gruppe sowie Plattformbetreiber von sämtlichen Ansprüchen Dritter, behördlichen Maßnah-

men, Bußgeldern, Kosten und sonstigen Nachteilen frei, die aus einer nicht ordnungsgemäßen 

oder unterlassenen KI-Kennzeichnung resultieren. 

 
§ 4 Ausstrahlungsmodalitäten  

(1) Die vom Kunden eingereichten vorproduzierten Werbemittel können nur dann in der gleichen Qualität wie 

die übrigen ausgestrahlten Inhalte gesendet werden, wenn hierfür die technischen Bedingungen vorliegen. 

(2) Der Kunde hat nur einen Anspruch darauf, dass die für die Ausstrahlung der Beiträge gebuchten Stunden 

eingehalten werden. Wir sind jedoch bemüht, vom Kunden konkret angegebene Ausstrahlungszeiten, die 

Ausstrahlung innerhalb bestimmter Werbeblöcke, innerhalb einer bestimmten Reihenfolge oder zusam-

men mit bestimmten anderen Beiträgen zu berücksichtigen, sofern dies programmtechnisch oder inhaltlich 

vertretbar ist. 
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(3) Sofern Werbemittel oder Produktionen aus programmtechnischen Gründen, wegen technischer Störun-

gen, höherer Gewalt oder von den Sendern der ffn-mediengruppe nicht zu vertretenden Umständen nicht 

ausgestrahlt werden können, wird die Ausstrahlung auf einem vergleichbaren Sendeplatz so zeitnah wie 

möglich nachgeholt. Wir informieren den Kunden nur dann über einen anderen Sendeplatz, wenn es sich 

um eine Verschiebung von mehr als zwei Stunden handelt und/oder sich durch die Verschiebung ein an-

derer Tarif ergibt. 

 
§ 5 Haftung für die Inhalte von Werbemitteln | Übertragung von Nutzungsrechten 

(1) Für die Inhalte der Werbemittel haftet ausschließlich der Kunde. Der Kunde versichert und garantiert, 

sämtliche zur Ausstrahlung der Werbemittel erforderlichen Rechte innezuhaben, insbesondere aber die 

Urheber-, Nutzungs- und Leistungsschutzreche sowie die umfassenden und ausschließlichen Vermark-

tungsrechte. Des Weiteren hat der Kunde sicherzustellen, dass die Ausstrahlung des Beitrages nicht ge-

gen gesetzliche Bestimmungen oder behördliche Auflagen verstößt und insbesondere die wettbewerbs-

rechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.  

(2) Der Kunde überträgt dem ausstrahlenden Radiosender der ffn-mediengruppe alle Arten von Nutzungs-

rechten zeitlich, örtlich, inhaltlich und sachlich unbeschränkt für die vereinbarte Ausstrahlung der Werbe-

mittel und von Produktionen.  

(3) Im Innenverhältnis stellt der Kunde den Radiosender von allen Ansprüchen Dritter frei, welche wegen 

etwaiger Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften gegenüber dem betreffenden Sender geltend gemacht 

werden. Der Kunde ist verpflichtet, dem Radiosender alle mit der Erfüllung dieses Freistellungsanspruchs 

verbunden Kosten auf erste Anforderung zu erstatten und der ffn-mediengruppe bzw. dem Sender jegli-

chen damit im Zusammenhang stehenden Schaden zu ersetzen. Dies umfasst insbesondere auch die 

Übernahme von Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten für die Abwehr von Ansprüchen nach einer 

Inanspruchnahme durch berechtigte Dritte. Des Weiteren ist der Kunde verpflichtet, die Freistellung um-

gehend offenzulegen. 

(4) Fehler bei der Ausstrahlung von Werbemitteln gehen nicht zu unseren Lasten, wenn das eingesandte 

Material qualitativ mangelhaft und daher technisch nicht verwertbar war und dies für den Fehler ursächlich 

war. Die gebuchten Sendezeiten sind in diesem Fall dennoch vom Kunden zu bezahlen. Gleiches gilt, 

sofern eine Ausstrahlung von Werbemitteln nicht erfolgen kann, weil diese falsch gekennzeichnet worden 
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sind und daher nicht zuordenbar waren und/oder derart spät eingereicht worden sind, dass eine Ausstrah-

lung zu den gebuchten Sendezeiten nicht mehr möglich war.  

 
 

§ 6 Abnahme von Eigenproduktionen von Sendern der ffn-mediengruppe  

(1) Abgeschlossene Produktionen müssen vom Kunden abgenommen werden.  

(2) Die Abnahme darf nur bei erheblichen Mängeln an der Produktion vom Kunden verweigert werden.  

(3) Wenn der Kunde nach einer schriftlichen Aufforderung von uns oder des Senders nicht unverzüglich die 

Abnahme erklärt, kann ihm schriftlich eine Frist von einer Woche zur Abgabe dieser Erklärung gesetzt 

werden. Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Kunde innerhalb dieser Frist die Gründe für die Verweige-

rung der Abnahme nicht schriftlich spezifiziert. 

 

§ 7 Preise | Zahlungsbedingungen  

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-

ses aktuellen Preise laut Preisliste bzw. den aktuellen Mediadaten. Alle Preise verstehen sich zzgl. der 

jeweils geltenden Umsatzsteuer. 

(2) Die Zahlungen sind sofort fällig netto ohne Abzug. 

(3) Sofern sich der Kunde im Zahlungsverzug befindet, ist der geschuldete Zahlungsbetrag während des Ver-

zugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltend-

machung eines weitergehenden Verzugsschadens vor, der insbesondere die Einziehungskosten umfasst. 

Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB bzw. 

unternehmerische Verzugszinsen (§ 456 UGB)) unberührt. 

(4) Bei Neukunden sowie im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung bei einer verspäteten Zahlung 

auch nur von Teilen der Rechnungssumme sind wir jederzeit berechtigt, eine Dienst- oder Werkleistung 

ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchführen zu lassen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären 

wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. 
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(5) Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar (z. B. durch einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens), dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet 

wird, sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und — gegebenenfalls nach 

Frist-setzung — zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB; § 1052, per analogiam § 918 ABGB). 

Die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

(6) Zahlungen müssen per Überweisung oder Lastschrift erfolgen. Alle Kosten, die im Zusammenhang mit 

dem Zahlungsverkehr stehen, insbesondere etwaige Lastschriftkosten für nicht gedeckte Konten, trägt der 

Kunde. Rechnungen sind uns ausschließlich per pdf zuzustellen. 

(7) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als dass sein Anspruch 

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Dienst- oder Werkleistung bleiben die Ge-

genrechte des Kunden jedoch unberührt. 

 

§ 8 Rabatte | Agenturvergütung 

(1) Rabatte und Nachlässe für alle Arten der Dienst- oder Werkleistungen der ffn-mediengruppe in Abwei-

chung zu den Preisen laut aktueller Preisliste bzw. laut Mediadaten bedürfen der jeweiligen vorherigen 

schriftlichen Vereinbarung.  

(2) Werbeagenturen oder Werbevermittler erhalten von uns eine Agenturvergütung in Höhe von 15 % bezo-

gen auf die Netto-Auftragssumme für die reine Medialeistung, sofern diese nachweislich den Werbekun-

den, für den die Schaltung in Auftrag gegeben worden ist, werblich beraten und eine entsprechende 

Dienstleistung nachweisen können. Wir sind berechtigt, schriftliche Nachweise für die Erbringung dieser 

Dienstleistung von den Werbeagenturen oder Werbevermittlern anzufordern und im Falle der Nichterbrin-

gung innerhalb einer von uns gesetzten Frist die nachgelassene Vergütung zu verlangen, die dann auf 

erste Anforderung an uns zur Zahlung fällig ist.  

 

§ 9 Aufbewahrungspflicht 

(1) Weder wir noch die Radiosender der ffn-mediengruppe sind verpflichtet, die im Rahmen der Produktion 

und/oder Ausstrahlung von Kundenbeiträgen eingereichten Unterlagen, Dokumentationen oder Tonträger, 

gleich in welcher Form, aufzubewahren. Vielmehr behalten wir uns bzw. die Sender sich vor, diese nach 

Erfüllung des jeweiligen Vertrages auf eigene Kosten zu vernichten. 
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(2) Ein Anspruch auf Zurücksendung dieser Materialien besteht nur dann, wenn dies zuvor schriftlich mit uns 

vereinbart worden ist. 

(3) Die Haftung für die Beschädigung oder den Untergang von eingesandten Materialien ist auf die Fälle des 

Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit beschränkt. 
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§ 10 Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften 

wir sowie die Sender der ffn-mediengruppe bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 

Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Eine Haftung für Schadensersatz — gleich aus welchem Rechtsgrund — besteht im Rahmen der Ver-

schuldenshaftung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit vorbehaltlich 

gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z. B. bei unerheblichen Pflichtverletzungen), besteht eine Haftung 

nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d. h. einer Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf; in diesem Fall ist die Haftung 

jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus § 10 Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei 

Pflichtverletzungen durch Personen, deren Verschulden wir oder die Sender der ffn-mediengruppe nach 

den gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwie-

gen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen worden ist und für Ansprüche des 

Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur dann vom Vertrag 

zurücktreten oder den Vertrag kündigen, wenn wir oder die Sender die Pflichtverletzung zu vertreten ha-

ben. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 
§ 11 Höhere Gewalt 

Schwerwiegende Ereignisse, insbesondere Fälle höherer Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, kriegerische 

oder terroristische Auseinandersetzungen sowie Epidemien und Pandemien, die unvorhersehbare Folgen 

für die Leistungserbringung nach sich ziehen, führen nicht zu einer automatischen Vertragsauflösung. 
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Vielmehr sind die Vertragsparteien verpflichtet, sich von einem derartigen Hindernis unverzüglich zu be-

nachrichtigen und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupas-

sen. 

 

§ 12 Datenschutz | Adress- und Namensänderung 

(1) Unsere Datenschutzerklärungen sind abrufbar unter: 

Datenschutzregelungen - radio ffn und Datenschutzerklärung - RADIO BOLLERWAGEN 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, während der Laufzeit der Verträge und bis zur Erfüllung sämtlicher vertraglicher 

Vereinbarungen uns die Änderung seiner Geschäftsadresse sowie Änderungen der Firma unverzüglich in 

Textform bekanntzugeben. 

 

§ 13 Rechtswahl | Gerichtsstand  

(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesre-

publik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts, 

wovon Rechtsverhältnisse mit der Bollerwagen Audio FlexCo ausgenommen bleiben, sodass diese aus-

schließlich österreichischem Recht unter Ausschluss seiner internationalen Verweisungsnormen sowie 

des UNCITRAL-Abkommens über den internationalen Warenkauf, unterliegen. 

(2) Unter der Voraussetzung von § 1 Abs. 1 S. 3 dieser AGB ist ausschließlicher und internationaler Gerichts-

stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser 

Geschäftssitz in Hannover, mit Ausnahme von Streitigkeiten aus Rechtsverhältnissen mit der Bollerwagen 

Audio FlexCo, für welche Erfüllungsort und Gerichtsstand Wien ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage 

am Erfüllungsort oder am Sitz des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere 

zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.  

https://www.ffn.de/alles-rund-um-ffn-ansprechpartner-rechtliches/datenschutzregelungen/
https://radiobollerwagen.at/datenschutzerklaerung/


 
AGB ffn-mediengruppe | Seite 10 

 
§ 14 Schriftform | Salvatorische Klausel 

(1) Eine im Vertrag mit dem Kunden oder diesen AGB geforderte Schriftform wird durch Schrift- und Textform 

erfüllt (z. B. Brief, SMS, WhatsApp, E-Mail, Telefax, pdf). Eine digitale Unterschrift ist ausreichend. 

(2) Sollte der Vertrag oder diese AGB Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken dieje-

nigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftli-

chen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB vereinbart hätten, wenn sie die Regelungs-

lücke gekannt hätten. 
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Preisübersicht 2026                   
 
Spot-Preisübersicht (Index für Monat und Spotlänge = 100) 
Sekundenpreise in Euro, Ø-Stunde 6 – 18 Uhr 

 
radio ffn Montag – Freitag Samstag Sonntag 
Gesamtes Sendegebiet 65,00 € 63,33 € 63,33 € 

    

Braunschweig – Wolfsburg – Harz 16,50 € 16,50 € 16,50 € 
Ostfriesland – Meer 9,50 € 9,50 € 9,50 € 

Hannover – Hameln 23,00 € 23,00 € 23,00 € 

Oldenburg – Bremen 21,00 € 21,00 € 21,00 € 
Osnabrück 13,00 € 13,00 € 13,00 € 

Emsland – Grafschaft Bentheim 9,50 € 9,50 € 9,50 € 

Göttingen 10,50 € 10,50 € 10,50 € 
Hamburg Plus 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

    
    

ENERGY Bremen Montag – Freitag Samstag Sonntag 
Bremen – Oldenburg – 
Bremerhaven 10,67 € 9,00 € 9,00 € 

    
    

RADIO ROLAND Montag – Freitag Samstag Sonntag 
Bremen – Oldenburg –  
Bremerhaven 3,00 € 2,77 € 2,40 € 

    
    

RADIO BOLLERWAGEN Montag – Freitag Samstag Sonntag 
DAB+ Deutschland 42,00 € 42,00 € 42,00 € 

    

DAB+ Niedersachsen 8,00 € 8,00 € 8,00 € 
DAB+ Hessen 5,30 € 5,30 € 5,30 € 

DAB+ Hamburg 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

DAB+ Nordrhein-Westfalen 13,30 € 13,30 € 13,30 € 
DAB+ Saarland 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

DAB+ Berlin / Brandenburg 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

    
DAB+ Österreich 2,99 € 2,99 € 2,99 € 

 


